
Die öffentliche Darlegung und Anhörung zum

Bebauungsplan mit Begründung erfolgte gemäß

§ 3 (1) BauGB in der Zeit vom 16.01.1998

bis 30.01.1998

Die ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen

Darlegung und Anhörung erfolgte am 07.01.1998

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 2 (1) BauGB

durch Beschluss des Rates der Stadt Kleve

vom 22.10.1997 aufgestellt worden.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 07.01.1998

ortsüblich bekanntgemacht.

Der Bürgermeister

Kleve, den 30.03.2000

Der Stadtdirektor

Kleve, den 30.03.2000 Kleve, den 30.03.2000

Der Stadtdirektor

Beschluss zur Aufstellung
Bürgerbeteiligung

Nach ortsüblicher Bekanntmachung am 15.03.1999

hat dieser Bebauungsplan mit Begründung

gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 24.03.1999

bis 23.04.1999 einschließlich ausgelegen.

Offenlegung

Gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) ist die

Durchführung des Anzeigeverfahrens mit Hinweis

auf die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes

am 30.03.2000

öffentlich bekanntgemacht worden.

In dieser Bekanntmachung wurde ebenfalls auf die

Vorschriften der §§ 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 und

Abs. 4 sowie 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches

(BauGB) sowie § 7 Abs. 6 GO NW hingewiesen.

Der Bebauungsplan hat am 30.03.2000

Rechtskraft erlangt.

Dieser Bebauungsplan ist aufgrund der vorge-

brachten Bedenken und Anregungen gemäß

§ 3 (3) BauGB durch Beschluss des Rates

der Stadt Kleve vom 15.12.1999 geändert worden.

Die Änderungen sind in violetter Farbe eingetragen.

Kleve, den 30.03.2000

Der Bürgermeister

Kleve, den 30.03.2000

Der Bürgermeister Der Bürgermeister

Kleve, den 30.03.2000

Der Rat der Stadt Kleve hat diesen Bebauungs-

plan mit Entscheidungsbegründung gemäß

§ 10 BauGB in Verbindung mit § 7 GO NRW

am 15.12.1999 als Satzung beschlossen.

Änderungen

Beschluss als Satzung
Bekanntmachung

Bebauungsplan

Stadt Kleve

Nr. 1-238-0

3. Ausfertigung

Gemarkung: Kleve

Flur: 42

Maßstab: 1 : 1000

Gemäß § 11 des Baugesetzbuches (BauGB) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 08.12.1986

(BGBl. I S. 2253) hat mir dieser Bebauungsplan

vorgelegen.

Verfügung vom heutigen Tage

(Az. 35.2 - 12.25

Anzeige

Düsseldorf, den

Bezirksregierung

Plangrundlage

Die vorliegende Planunterlage ist entstanden

durch - Vergrößerung - Kopie der amtlichen

Katasterkarte, Neukartierung. Es wird be-

scheinigt, dass die Darstellung des gegenwär-

tigen Zustandes richtig und die Festlegung

der städtebaulichen Planung geometrisch

eindeutig sind.

gez. Hüttner

öffentlich bestellter

Vermessungsingenieur

Kleve, den

Dieser Bebauungsplan ist aufgestellt nach folgenden

Vorschriften.

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der

  Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141).

- Verordnung über die bauliche Nutzung der

  Grundstücke Baunutzungsverordnung (BauNVO 1990)

  in der Fassung der Bekanntmachung

  vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466).

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleit-

  pläne sowie über die Darstellung des Planinhalts

  (Planzeichenverordnung 1990 - PLANZ.V 90)

  vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58).

- § 86 Abs. 4 der Bauordnung für das Land Nord-

  rhein-Westfalen Landesbauordnung (BAU O NW)

  in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.1995

  (GV NW S. 218; ber. S. 982/SGV NW 232).

- Gemeindeverordnung für das Land

  Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der

  Bekanntmachung vom 14.07.1994

  (GV NW S. 666/SGV NW 2023)

- Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung

  von kommunalen Ortsrecht (Bekanntmachungs-

  verordnung -Bekanntm. VO-) vom 07.04.1981

  (GV NW S. 224/SGV NW 2023).

  Zu diesem Plan gehört eine Begründung.

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sind die ent-

gegenstehenden Festsetzungen der für das Plangebiet

bisher gültigen Festsetzungen aufgehoben. Es treten

insbesondere außer Kraft die entgegenstehenden Teile

des Bebauungsplanes Nr.

RechtsgrundlageBestandsangaben

Stadtgrenze

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Nutzungsgrenze

Bordstein, Fahrbahnbegrenzung

Böschung

Baum, Baumreihe

Wirtschafts-, Gewerbe-,

Industriebauten

Gebäude mit Geschosszahl-

und Hausnummer

Hecke

Zaun

Mauer

Polygonpunkt mit Nummer

I

12

Durchfahrt, Arkade

58,07
Höhenlage ü. NN

kV- Kabel

407

Art der baulichen Nutzung
Maß der baulichen Nutzung

Bauweise,-linie,-grenze
Gemeinbedarfsflächen Verkehrsflächen Grünflächen Maßnahmen zum Schutz und

zur Pflege der Landschaft

Flächen für die

Abfallentsorgung

Wasserflächen und Flächen

für die Wasserwirtschaft

Sonstige Planzeichen Lärmvorbelasteter Bereich
Hinweise

Allgemeines Wohngebiet

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse

Offene Bauweise

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Strassenverkehrsflächen

Strassenbegrenzungslinie

Bäume

Grenze des räumlichen Geltungs-

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung,

z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung

bereiches des Bebauungsplanes

des Maßes der Nutzung innerhalb

eines Baugebietes

Anpflanzen

Umgrenzung von Flächen zum

Anpflanzen von Bäumen und 

Sträuchern und sonst. Bepflanz.

WA

Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen

und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen sowie Gewässern

                                 Textliche Festsetzungen

1) Gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO

Im Allgemeinen Wohngebiet sind die gem. § 4 (3) BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltung, Gartenbaubetriebe, Tankstellen)

sonst ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

2) Gem. § 9 (1) Nr. 6 BauGB

Für die festgesetzte Einzel- und Doppelhausbebauung sind je Einzelhaus 2 Wohneinheiten, je

Doppelhaushälfte 1 Wohneinheit maximal zulässig.

3) Gem. § 9 (1) Nr. 2 u. (2) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO

Die Oberkante des Erdgeschoßfußbodens (Sockelhöhe) darf maximal 0,50 m über der Oberkante

zugeordneter fertiger Erschließungsstraße liegen. Die Bezugshöhen werden auf der Grundlage der

Ausbauplanung der Erschließungsanlagen im weiteren Verfahren festgelegt.

4) Gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 12 (6) und 23 (5) BauNVO

a) Stellplätze und sonstige Nebenanlagen i. S. d. § 14 BauNVO entlang der Grenze zu

    öffentlichen Verkehrs- und/oder Grundstücksflächen sind in einem Mindestabstand

    von 1,00 m von der Grundstücksgrenze entfernt zulässig.

b) Garagen i. S. d. § 12 BauNVO sind nur innerhalb der festgesetzten überbaubaren

    Grundstücksfläche sowie den dafür bestimmten Bereichen zulässig.

5) Gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB

Zum Schutz vor Lärmeinwirkung durch den Straßenverkehr des Klever Ringes werden bei einer

baulichen Errichtung oder baulichen Änderung von Räumen, die nicht zum vorübergehenden

Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, unterschiedliche Anforderungen an die Schalldämmung von

Außenbauteilen gestellt.

Die betroffenen Fassaden der Wohnbebauung sind in der Planzeichnung gekennzeichnet.

Zur Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber Außenlärm

werden in der DIN 4109 verschiedene Lärmpegelbereiche zugrundegelegt, denen die vorhandenen

oder zu erwartenden "maßgeblichen Außenlärmpegel" zuzuordnen sind. Für Außenbauteile von

Aufenthaltsräumen von Wohnungen (mit Ausnahme von Küchen, Bädern und Hausarbeitsräumen) sind

die in der folgenden Tabelle aufgeführten Anforderungen an die Luftschalldämmung einzuhalten.

     Lärmpegel          "Maßgeblicher Außen-          erforderlicher R'w res des

                                        lärmpegel"                             Außenbauteils

                                          in db(A)                                       in db

            I                              bis 55                                          30

            II                          56 bis 60                                        30

Die Berechnung des resultierenden Schalldämmmaßes Rw res hat nach der DIN 4109 zu erfolgen. Bei

der Anordnung von Lüftungseinrichtungen/Rollladenkasten ist deren Schalldämmmaß bei der

Berechnung des resultierenden Schalldämmmaßes Rw res zu berücksichtigen.

6) Gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB

In den Flächen zur Anpflanzung wird eine 1 m breite und 2 m hohe Hainbuchenschnitt-hecke als

raumbildende Kante festgesetzt.

7) Gem. § 9 (2) BauGB

Zur Entwässerung des Plangebietes sind Aufschüttungen bis zu 1 m Höhe zulässig.

Hinweise

1) Denkmäler

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauerwerk,

Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit)

entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Kleve und dem

Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege, Bonn unverzüglich

anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSCHG NRW).

2) Überschwemmungsgebiet

Das Plangebiet liegt im Polder des Bahndeiches. Die Bauherren und Eigentümer werden darauf

hingewiesen, die "Empfehlung für das Bauen im natürlichen Überschwemmungsgebiet" zu beachten.

3) Gestaltungssatzung

Für das Plangebiet gilt die Satzung der Stadt Kleve zur Gestaltung und Erhaltung des Stadtbildes für

die sonstigen Bereiche.

4) Gutachten

1 Bodenuntersuchung (Versickerungsfähigkeit und Pestizide) Nr. 79175 Dr. Schleicher

   und Partner Gronau, Oktober 1997

2 Entwässerungsplanung. Ing.-Büro M. Albers, Kleve, September 1998

3 Schallgutachten zur Grundstückplanung der Kath. Kirchengemeinde Herz-Jesu in

   Kleve. Uppenkamp + Partner, Ahaus, Oktober 1997

5) Bahnbetrieb

Der Streckenabschnitt Kleve-Bundesgrenze wird z. Zt. nur für Transporte der Bundeswehr genutzt. Bei

Wiederaufnahme des fahrplanmäßigen Schienenverkehrs ist mit Immissionen aus dem

Eisenbahnbetrieb zu rechnen. Ansprüche der DB  AG gegenüber können daraus nicht abgeleitet

werden.
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Leitungsrecht für die Versor-
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Baugrenze
Verkehrsflächen

besonderer Zweckbestimmung

Flächen für Versorgungsanlagen,

Abwasser

für die Verwertung oder Beseitigung

von Abwasser u. festen Abfallstoffen

sowie für Ablagerungen

Umgrenzung von Flächen für Neben-

anlagen, Stellplätzen, Garagen u.

Gemeinschaftsanlagen

TGA
GA

Tiefgaragen

Garagen

Lärmvorbelasteter Bereich

Lärmpegelbereich II

gem. § 9 (5) BauNVO

Lärmpegelbereich I

Firstrichtung

1

0

,

0

1. vereinfachte

    Änderung


